
 
Allgemeine Vertragsbedingungen für Lieferungen von Speisen im Cook & Chill Verfahren 

 
(Zusatz zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen) 

 
 Die Monk GbR bereitet Speisen im Cook & Chill Verfahren zu. Dabei  werden die Speisen  nach 
der Zubereitung  innerhalb kurzer Zeit  gekühlt, unter Einhaltung der Kühlkette transportiert 
und vor Ort regeneriert.  
 Die Regeneration kann durch die monk GbR selbst erfolgen oder durch einen Handelspartner. 

 
Werden die Speisen durch einen Handelspartner bestellt/ beauftragt, gelten die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der monk GbR, mit folgendem Zusatz:  

 
 §1 

 
Die Monk GbR liefert die bestellte Ware ordnungsgemäß  nach Bestellung und gekühlt. 
Es erfolgt eine ordnungsmäßige Übergabe  der Produkte durch die Vertragsparteien.  
Nach Wunsch  des Handelspartners  kann ein Übergabeprotokoll (Tag, Zeit, Produkt, Temperatur) 

angefertigt werden. 

 
 §2 

 
 Nach der Übergabe obliegt die Sorgfaltspflicht (Hygiene, Regeneration, Ausgabe) ausschließlich dem 
Empfänger, also dem Handelspartner der monk GbR.  
Die Monk GbR übernimmt keinerlei Garantien  für die gelieferte Ware  nach der Übergabe 

 Diese zusätzlichen Vereinbarungen gelten ebenfalls, wenn die gelieferten Speisen durch eine 

Fremdfirma ausgegeben werden.  
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